
Entgeltliste für Nebenleistungen 
 
der Thüringer Eisenbahn GmbH 
 
Gültig ab: 01.01.08 
 
 
1. Leistungen im Zusammenhang mit Bauarbeiten Dritter 
 
1.1 Erstellung Betriebs- und Bauanweisung (Betra) 
 
Leistung Abrechnungsmodus Entgelt [EUR] 
Erstellung Betra  Pauschal 650,00 
Erstellung Betra bei vereinfachten Bedingungen(1) Pauschal 350,00 
Auslegung Betra Pauschal 180,00 
Besonderer Aufwand(2) für Auslegung Betra Personal-Stunden 120,00 / Std 
 
(1) Vereinfachte Bedingungen liegen vor, wenn wesentliche Inhalte einer gültigen 
Bedarfs-Betra übernommen werden können und keine besonderen betrieblichen 
Regelungen getroffen werden müssen. 
(2) Ein besonderer Aufwand liegt dann vor, wenn bereits veranlaßte betriebliche und 
sonstige Maßnahmen rückgängig gemacht werden müssen. Die Berechnung erfolgt 
zuzüglich zur Pauschale. 
 
1.2 Personalleistungen im Zusammenhang mit Bauarbeiten Dritter 
 
Leistung Abrechnungsmodus Entgelt [EUR] 
Kabelaufsicht Personal-Einsatzstunden(3) 71,00 / Std 
Gestellung Technisch Berechtigter  Personal-Einsatzstunden(3)   71,00 / Std 
Erstellung Schachterlaubnis Pauschal 50,00 
Gestellung Bahnübergangs- oder Sicherungsposten Personal-Einsatzstunde(3) 49,50 / Std 
An- und Abfahrt Nach Kfz-km 0,30 / km 
Sonstige Planungs- und Mitwirkungsleistungen Gem. besonderem projektbezogenem Angebot 
 
(3) Die Einsatzzeit versteht sich jeweils zuzüglich An- und Abfahrt. 
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2. Nebenleistungen für Verkehrsleistungen Dritter 
 
Leistung Abrechnungsmodus Entgelt [EUR] 
Lotsenleistung bei Fehlen der Streckenkenntnis Personal-Einsatzstunde(3) 49,50 / Std 
Rangierdienst (4) Personal-Einsatzstunde(3) 49,50 / Std 
An- und Abfahrt Nach Kfz-km 0,30 / km 
 
(3) Die Einsatzzeit versteht sich jeweils zuzüglich An- und Abfahrt. 
(4) Bei längerfristig bestellten und mehrmaligen Leistungen gemäß besonderem 
Angebot 
 
Alle Entgelte verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Mit Herausgabe der Liste verlieren alle vorangegangenen Listen ihre Gültigkeit. 


